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Übertragung der Aufgaben einer Waffenbehörde auf den Landkreis Hildes
heim 
hier: Abschluss einer Zweckvereinbarung 

Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 17 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes fällt der Abschluss 
einer Zweckvereinbarung in die Zuständigkeit des Rates, wenn diese eine Aufgaben
übertragung zum Inhalt hat. Der Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 
19.12.2011 zur Vorlage Nr. 45/XVII bedarf deshalb einer Bestätigung durch den Rat. 

Über eine inhaltsgleiche Vorlage wird der Kreisausschuss am 19.02. und wird der 
Kreistag am 12.03.2012 beschließen. 

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 

„Die Stadt Alfeld (Leine) schließt mit dem Landkreis Hildesheim die als Anlage beige
fügte Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenge
setz ab." 


